
 

  

 
 

 
 
 
 
Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und 

Kollegen vom 01.12.2014, Nr. 3218/J, betreffend Beschäftigung von im 
Ruhestand befindlichen öffentlich Bediensteten 

 
 
 
Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, 

Kolleginnen und Kollegen vom 01.12.2014, Nr. 3218/J, teile ich Folgendes mit: 
 
Zu den Fragen 1 bis 13: 

 

Für das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(BMLFUW) wurden bis dato keine Personen aus der Initiative „Austrian Senior Public Experts“ 

tätig. 

 

Zu den Fragen 14 bis 30: 

 

Es kommt immer wieder vor, dass für Tätigkeiten in Kommissionen, in unabhängigen 

Kollegialorganen, in Beiräten etc. auch Personen herangezogen werden, die früher im 

Bundesdienst beschäftigt waren, sich nunmehr im Ruhestand befinden, aber über eine große 

Erfahrung verfügen und bereit sind, diese der Republik Österreich weiterhin zur Verfügung zu 

stellen. Eine statistische Aufgliederung dazu liegt nicht vor und ist auch, da es sich hier um 

unterschiedlichste Bereiche handelt, auch nicht erstellbar. Insoweit es sich um Kollegien mit 

Behördencharakter, Ausschreibungskommissionen und Beiratsmitglieder handelt, werden 

diese Personen aber jeweils im Zusammenhang mit den entsprechenden Rechtsgrundlagen 

bekanntgegeben. 

An die Zl. LE.4.2.4/0185-RD 3/2014 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
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Demgemäß lässt sich auch die Frage nach der organisatorischen Stellung nicht einheitlich 

und umfassend beantworten; diese richtet sich nach der jeweiligen Rechtsvorschrift, die der 

Berufung zugrunde liegt. Dienstverhältnisse oder dauerhafte Eingliederungen in den Betrieb 

des BMLFUW liegen hier aber nicht vor. 

 

Vielfach werden solche Funktionen ehrenamtlich ausgeübt, ansonsten erfolgt die Honorierung 

entsprechend den einschlägigen Rechtsgrundlagen in Form von geringfügigen 

Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen. 

 

Zu Frage 31: 

 

Hierzu wird auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 3208/J durch den 

Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien verwiesen. 

 

Der Bundesminister 
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